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über die 3. Sitzung des Ausschusses für Sportstätten, Soziales und Brandschutz der Samtgemeinde
Zeven am Montag, dem 20.06.2022, 16:00 Uhr, Rathaus Zeven, gr. Sitzungssaal.

Anwesend:

Ausschussvorsitzende/r
Vorsitzender Jens Behrens

Ausschussmitglieder
Ratsfrau Kersten Dettmer

Ratsfrau Heike Holsten Vertretung für Herrn Fabian Bernert

Ratsherr Ragnar Kaesche Vertretung für Frau Birgit Wiesner

Ratsherr Hans-Dieter Martens

Ratsherr Christian Müller

Ratsherr Norbert Wolf

Beratende Mitglieder
Ratsherr Joachim Müller

Verwaltung
Fachbereichsleiter Ralf Cordes

Gäste
Ratsmitglied Patrick Brinkmann Ab TOP 6

Markus Rammler, Schneider &
Zajontz

Zu TOP 6

Abwesend:

Ausschussmitglieder
Ratsherr Fabian Bernert

Ratsherr Hans-Peter Klie

Ratsfrau Birgit Wiesner

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der
Beschlussfähigkeit

Vorsitzender Behrens eröffnet die Sitzung, stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Anwesenheit
und die Beschlussfähigkeit fest.

2. Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Behandlung von Beratungspunkten
in nichtöffentlicher Sitzung

Die Tagesordnung und die Beratung von Tagesordnungspunkten in nicht öffentlicher Sitzung
werden einstimmig festgestellt.

3. Bericht

Herr Cordes berichtet über die aktuellen Flüchtlingszahlen, gestaffelt nach AsylbLG, SGB II oder
Rechtskreiswechsler bzw. Selbstzahler. Zurzeit betreue das zuständige Sachgebiet über 300
Personen in der Samtgemeinde Zeven.
AfSSB am 20.06.2022 - 3

Herr Cordes berichtet über die laufenden Fahrzeugbeschaffungen (Drehleiter Zeven, HLF 20
Elsdorf und GW-L2 SG Feuerwehr), den Sachstand zum Bau der Schwerpunktwehr Zeven und zur
Ertüchtigung der Sirenen im Rahmen des Katastrophenschutzes.
AfSSB am 20.06.2022 – 3. Bericht – 3

Gemeindebrandmeister Wilshusen stellt sich kurz vor und berichtet über die Einsatzzahlen der
Feuerwehren in der Samtgemeinde Zeven im Jahre 2022. Insbesondere gibt er Auskunft über die
Anzahl der Brandeinsätze, der TH-Einsätze, der Unwettereinsätze, der Fehlalarme und
ausgelösten Brandmeldeanlagen Unterstützungsleistungen außerhalb des Samtgemeindegebietes.
AfSSB am 20.06.2020 – 3. Bericht - 3
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3.1. Sachstand Sanierung AquaFit

Die AG CDU/FDP hat einen Bericht zum Sachstand „Sanierung Hallenbad AquaFit“ gefordert, der
jeweils in dem Fachausschuss, dem Samtgemeindeausschuss und im Samtgemeinderat
abzugeben ist. Dem komme man gerne nach.

Die jetzige Planungsphase beginne voraussichtlich im 4. Quartal 2022 und endet im 4. Quartal
2024. Daran schließe sich eine zweijährige Bauzeit bis Ende 2026. In 2027 erfolge dann die
Abrechnung mit möglichen Förderbehörden.
Herr Cordes erläutert anschließend, dass es zwei Fördermöglichkeiten gibt. Zum einen gibt es die
Möglichkeiten über den Landkreis Rotenburg eine Förderung zur Sanierung von Sportstätten zu
beantragen. Darüber hinaus besteht die Wahrscheinlichkeit, eine Förderung mittels der Richtlinie
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sportstättenbaus beim MI zu
generieren. Hier ist der Annahmeschluss für das Jahr 2022 der 31. März. Wichtig sei hierbei, dass
eine Planung erst beginnen kann, wenn es eine Förderbewilligung gibt oder aber dem vorläufigen
Maßnahmenbeginn zugestimmt wird.
Darüber hinaus werde noch eine dritte Fördermöglichkeit geprüft, nämlich der Investitionspakt zur
Förderung von Sportstätten. Hier ist Annahmeschluss der 17.04.2022. Da aber das Hallenbad in
einem genehmigten Sanierungsgebiet liegen muss, ist hier in diesem Jahr keine Möglichkeit der
Antragstellung gegeben. Hier muss zunächst das Sanierungsgebiet in der Stadt Zeven festgestellt
werden. Dieses Verfahren läuft noch. Daher ist diese Fördermöglichkeit im nächsten Jahr noch
einmal zu prüfen.

Die Förderanträge an den Landkreis ROW und das Innenministerium wurden fristgerecht
eingereicht. Vom Landkreis ROW gab es noch keine Eingangsnachricht. Das Land Niedersachsen
hat in seiner Bestätigungsmail einige Auskünfte und Änderungen verlangt. Letztendlich wurden alle
Fragen beantwortet.
Ratsfrau Holsten fragt an, ob die Förderungen bei einer Verschiebung der Maßnahme überhaupt
fließen werden. Herr Cordes erklärt, dass es letztendlich der Förderbescheid entscheidend sei, bis
wann die Maßnahme abgerechnet sein muss.
Ratsherr Müller weist auf die baulichen Unwägbarkeiten bei einer Sanierung hin. Herr Cordes
erklärt, dass man diese Bedenken zur Kenntnis nehme.

AfSSB am 20.06.2022 – 3.1. Bericht - 3

4. Einwohnerfragestunde

Vorsitzender Behrens schließt die Sitzung um 16.20 Uhr zur Durchführung einer
Einwohnerfragestunde.

Herr Olaf Schmelz fragt an, wann das AquaFit wieder öffne? Herr Cordes antwortet, dass das
AquaFit derzeit nur für die Öffentlichkeit geschlossen sei. Vereine, Schulen und Schwimmschulen
können das Bad auf eigene Gefahr nutzen. Sobald der defekte Lüftungsmotor ersetzt werde, wird
auch die Öffentlichkeit wieder die Möglichkeit zur Nutzung haben.

Vorsitzender Behrens schließt die Einwohnerfragestunde und eröffnet die Sitzung wieder um 16.23
Uhr.

5. Feuerwehrpersonalangelegenheiten

Herr Cordes erläutert ausführlich die Vorlage. Der Ausschuss für Sportstätten, Soziales und
Brandschutz empfiehlt dem Rat einstimmig:

a) Herrn Nils Felsch, zunächst mit der kommissarischen Wahrnehmung der Aufgaben des
stellv. Ortsbrandmeisters zu beauftragen und nach Erfüllung der laufbahnrechtlichen
Voraussetzungen unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter für die Dauer
von sechs Jahren zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortswehr Hesedorf zu
ernennen,

b) Herrn Hans-Ulrich Holsten unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter für
die Dauer von sechs Jahren zum Ortsbrandmeister der Ortswehr Gyhum zu ernennen,

c) Herrn Sascha Ortmann unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter für die
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Dauer von sechs Jahren zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortswehr Gyhum zu
ernennen.

AfSSB am 20.06.2022 – Vorlage-Nr. 47 - 3

5.1. Verleihung einer Ehrenbezeichnung

Herr Cordes erläutert ausführlich die Vorlage. Der Ausschuss für Sportstätten, Soziales und
Brandschutz empfiehlt dem Samtgemeinderat einstimmig, Herrn Siegfried Wischnewski, Gyhum,
die Ehrenbezeichnung „Ehrenbrandmeister“ zu verleihen.
AfSSB am 20.06.2022 – Vorlage-Nr. 68 - 3

6. Neukalkulation der Gebühren für die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Zeven

Herr Cordes erläutert die Vorlage. Anschließend stellt Herr Rammler von der
Unternehmensberatung Rammler anhand einer Präsentation (s. Anlage) die Grundlagen sowie die
Ergebnisse der Gebührenkalkulation vor. Im weiteren Verlauf erläutert er Details und beantwortet
die Fragen der Ausschussmitglieder. Der Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz
nimmt die Präsentation von Herrn Rammler abschließend zur Kenntnis.

AfSSB vom 20.06.2022 – Vorlage-Nr. 67 – 3 - Anlage

7. 2. Änderung der Satzung der Samtgemeinde Zeven über die Erhebung von Gebühren für Dienst-
und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben

Herr Cordes erläutert ausführlich die Vorlage und geht auf die Änderungen in der
Satzungsänderung ein. Nach kurzer Beratung empfiehlt der Ausschuss für Sportstätten, Soziales
und Brandschutz dem Samtgemeinderat einstimmig die 2. Änderung der Satzung über die
Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich
zu erfüllenden Pflichtaufgaben zum 01.08.2022 gemäß dem vorliegenden Entwurf
AfSSB am 20.06.2022 – Vorlage Nr. 66 - 3

8. Anfragen

Ratsherr Wolf fragt nach dem Konzept zur Unterbringung von Obdachlosen in der Samtgemeinde
Zeven. Herr Cordes erklärt, dass die Alberststraße 6 wieder bezugsfertig geworden sei, Die
Unterbringung von weiblichen Obdachlosen über dem Schaufenster Feuerwehr in der Straße „Auf
der Worth“ wird weiterverfolgt. Die Schaffung eines Neubaus auf dem Gelände Alberststraße und
der Übertragung der Aufgabe an einen Betreiber ist nach wie vor Beratungsgegenstand in der
zuständigen Arbeitsgruppe.
AfSSB am 20.06.2022 – Anfragen - 3

Vorsitzender Behrens fragt an, ob die Feuerwehren der Samtgemeinde Zeven über ausreichend
Rettungsgerät für die sogenannte Tragehilfe für den Rettungsdienst verfügt. Herr Cordes antwortet,
dass es insgesamt ausreichend Rettungsgerät gebe, um dieses Szenario abzuarbeiten. Es besteht
die Möglichkeit, für die neue Drehleiter ein Transportsystem für eine horizontal in ein Gebäude
einzubringende Trage mit einem Gesamtgewicht bis zu 500 kg zu erwerben. Diese würde dann
auch die Rettung von Adipositas-Patienten über die Drehleiter ermöglichen. Diese Möglichkeit gibt
es bisher nicht im LK ROW. Die Drehleitern aus Rotenburg und Bremervörde sind andere Modelle
und haben diese Möglichkeit nicht. Diese Zusatzoption kostet allerdings ca. 45.000 €. Da es sich
nicht um eine originäre Aufgabe der Samtgemeinde Zeven handelt, solle diese Beschaffung durch
den Bedarfsträger für den Rettungsdienst erfolgen.
AfSSB am 20.06.2022 – Anfragen – 3, SGBGM

Ende der Sitzung: 17.05 Uhr

Jens Behrens Ralf Cordes

Vorsitzender
Samtgemeindebürgermeister i. A

Protollführer


